
239/2018 Seite 1 von 3 
 

STADTVERWALTUNG Z ITTAU  
Bearbeiter: HD /  Adler 
Einreicher: Hauptdezernat 

Sitzungsdrucksache-Nr.: 
Erstellungsdatum: 

Status: 

239/2018 
22.11.2018 

öffentlich 

 

 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

S t a d t r a t  d e r  G r o ß e n  K r e i s s t a d t  Z i t t a u  

Vertrag zur Übertragung der weiteren Nutzung des Tierparks Zittau 
durch den Tierpark Zittau e.V. 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Abstimmung 

 anwesend ja nein enthalten 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 06.12.2018 Vorberatung     

Sozialausschuss 10.12.2018 Vorberatung     

Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 13.12.2018 Entscheidung     

 

 

Gesetzliche Grundlage: SächsGemO  

 

Bereits gefasste Beschlüsse  

Aufzuhebende Beschlüsse  118/12/04 
 

 
Finanzielle Auswirkungen / Deckungsnachweis: 
 

Veranschlagt unter HH-Stelle/ 

Produktkonto 

 

Bezeichnung der HH-Stelle/ 
Produktkonto 

 

 

Finanzielle Auswirkungen HH-Jahr 2020 HH-Jahr 2021-2024 HH-Jahr 2025-2029 

Aufwendungen 200.000,00 € 215.000,00 € 225.000,00 € 

zuzügl. 
Abschreibungsaufwand 

   

zuzügl. geschätztem Bewirt-
schaftungsaufwand 

   

Erträge    

 
 
 
gezeichnet 
Mauermann 
Hauptdezernent 
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Begründung:  
 
Der aktuelle Vertrag zwischen der Stadt Zittau und dem Tierpark Zittau e.V. endet am 31.12.2019, 
wenn nicht 1 Jahr vor Ablauf eine neue Laufzeit vereinbart wird. Ansonsten verlängert sich der 
Vertrag automatisch um 2 Jahre, wenn der Verlängerung nicht mit einer Frist von 12 Monaten 

schriftlich widersprochen wird.  
Der vorliegende Vertragsentwurf wurde zwischen den Fachabteilungen der Stadtverwaltung Zittau 
und dem Tierpark Zittau e.V. beraten und aktualisiert. 
 
Wesentliche Veränderungen sind: 
 

- die neue Vertragslaufzeit beträgt 10 Jahre 

- die Pflege und Kontrolle für die aufstehenden Bäume wurden neu geregelt 

- der erforderliche Zuschuss wurde den Notwendigkeiten angepasst 

- dem Rechnungsprüfungsamt wird die Möglichkeit eingeräumt, den städtischen Zuschuss auf 

Wirtschaftlichkeit und Bestimmungsmäßigkeit zu prüfen 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau stimmt dem beiliegenden Vertrag zu und beauftragt den 
Oberbürgermeister, den als Anlage beigefügten neuen Vertrag zur Regelung der weiteren Nutzung 
des Tierparks Zittau zwischen der Stadt Zittau und dem Verein Tierpark Zittau e.V. zu unterzeich-

nen. 
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